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§ 1 Allgemeines  

1) Für alle mit uns abgeschlossenen Verträge, Lieferungen und 
sonstigen Leistungen gelten ausschließlich diese Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Sie gelten auch für alle 
künftigen Geschäfte. Bedingungen des Kunden (im 
Folgenden "Kunde" oder "Besteller" genannt) gelten nur 
dann, wenn wir diese ausdrücklich schriftlich bestätigen.  

2) Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 
finden nur im Geschäftsverkehr mit Unternehmen im Sinne 
des § 14 BGB Anwendung. Verträge zwischen dem Kunden 
und uns kommen mit unserer schriftlichen 
Auftragsbestätigung bzw. unserer sofortigen Warenlieferung 
zustande. Abänderungen und Ergänzungen der betroffenen 
Vereinbarung bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. Dies gilt auch für Nebenabreden 
und Garantien unserer Verkaufsangestellten. 

 
 § 2 Angebote, Vertragsabschluss 
 
1)  Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der 

Auftragsbestätigung nicht anderes ergibt. Für die in unseren 
Angeboten und Auftragsbestätigungen nicht ausdrücklich als 
fest bezeichnete Preise behalten wir uns eine Preisanpassung 
vor, sofern nach Vertragsabschluss und vor Lieferung sich die 
Kostenfaktoren (Material, Personalkosten, Energie wie 
allgemeine Abgaben, Tarif- und Transportkosten usw.) 
wesentlich erhöhen. An die Einhaltung vorhergehender Preise 
bei Anschlussaufträgen sind wir nicht gebunden. 

 
§ 3 Preise 
 

1) Soweit nicht anders schriftlich vereinbart ist, gelten die Preise 
EXW Stendal gemäß Incoterms 2010, ausschließlich 
jeglicher Verpackung, zzgl. der jeweils gültigen 
Mehrwertsteuer.  

 
 § 4 Zahlungsbedingungen 
 
1) Sofern nicht anders vereinbart, haben Zahlungen innerhalb 

von 14 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto unter 
Ausschluss der Aufrechung und der Zurückbehaltung zu 
erfolgen. 

2) Diskontfähige Wechsel werden zahlungshalber nur aufgrund 
ausdrücklicher, schriftlicher Vereinbarung angenommen, 
Diskontspesen und sonstige Spesen sind sofort zu vergüten. 

3) Gerät der Kunde mit der Erfüllung seiner Zahlungspflichten 
in Verzug, gehen bei ihm Wechsel zu Protest, erfolgen bei 
ihm Pfändungen oder tritt in seinen Vermögensverhältnissen 
eine wesentliche Verschlechterung ein, so sind wir zu einer 
weiteren Lieferung nur gegen Vorauszahlung verpflichtet. Ist 
der Kunde zur Vorauszahlung nicht in der Lage, können wir 
nach Fristsetzung und Ablehnungsandrohung vom Vertrag 
zurücktreten. Des Weiteren sind wir berechtigt, alle 
umlaufenden Akzepte, Wechsel und Schecks sofort aus dem 
Verkehr zu ziehen; die hierdurch entstehenden Kosten gehen 
zu Lasten des Kunden. 

4) Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 
8 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank (EURIBOR) zu verlangen. 

 
 § 5 Lieferfristen 
 
1) Unsere Lieferverpflichtung steht grundsätzlich unter dem 

Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. 
2) Liefertermine gelten als verbindlich, wenn Sie von uns 

schriftlich bestätigt wurden. 
3) Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der 

Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder Lager maßgebend. 
Sie gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als 
eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht 
rechtzeitig abgesendet werden kann. 

4) Geraten wir in Lieferverzug, muss der Besteller uns eine 
angemessene Nachfrist setzen. Nach Ablauf dieser Frist ist er 
berechtigt vom Vertrag insoweit zurückzutreten, als die Ware 
bis zum Fristablauf nicht als versandbereit gemeldet ist. Der 
Besteller darf Teillieferungen nicht zurückweisen, sofern 
diese in zumutbarem Umfang erfolgen. 
Schadensersatzansprüche statt der Leistung oder neben der 
Leistung sind ausgeschlossen, soweit Sie nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruhen. 

 
 
 
 
                                                                                                                   

  
 
                 § 6 Verpackung & Versand 
 
1) Eine Verpackung ist für jedes zu liefernde Teil mit dem 

Besteller abzustimmen und von ihm freizugeben. Liegt eine 
solche Freigabe nicht vor, so sind wir mangels besonderer 
Weisung berechtigt, die Verpackung nach billigem Ermessen 
auszuwählen. In einem solchen Fall erfolgt diese Auswahl 
jedoch ohne Gewähr bzgl. jeglicher Transportschäden. 

2) Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder 
Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers 
oder des Lieferwerks geht die Gefahr, auch die einer 
Beschlagnahme der Ware, bei allen Geschäften, auch bei 
Franko- oder Frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. 
Für Versicherungen sorgen wir nur auf Weisung und Kosten 
des Käufers. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu 
Lasten des Käufers. 

3) Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang 
berechtigt. 

 
  § 7 Lieferungsverhinderung  
 
1) Betriebsstörungen aller Art, Ereignisse höherer Gewalt 

einschließlich gesetzlicher Fahrverbote aufgrund Smog- oder 
Ozonalarm, Arbeitsausstände, Aussperrung usw. bei uns oder 
unseren Zulieferanten, ebenso alle sonstigen Ursachen oder 
Ereignisse, die Zufuhr, Erzeugung oder Versand verhindern, 
entbinden uns während ihrer ganzen Dauer und auch 
hinsichtlich der Folgeerscheinungen von der Einhaltung 
eingegangener Lieferungsverpflichtungen und berechtigen 
uns, wenn die näheren Umstände es erfordern, die 
Lieferungsverpflichtungen ganz oder teilweise aufzuheben, 
ohne dass der Besteller in diesen Fällen berechtigt ist, vom 
Vertrag zurückzutreten. 

 
 § 8 Haftung für Sachmängel 
 
1) Für Mängelrügen, insbesondere in Bezug auf Eigenschaft, 

Gewicht oder Maße, ist § 377 HGB maßgebend. 
Mängelrügen sind unverzüglich nach Eingang der Ware am 
Bestimmungsort schriftlich zu erheben. Mängelrügen 
berechtigen vor endgültiger Anerkennung nicht zur 
Zurückhaltung der zugehörigen Rechnungsbeträge. Die 
Beweispflicht obliegt dem Besteller. 

2) Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge können wir nach 
unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie 
Ware liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen oder 
Verweigerung der Nacherfüllung kann der Käufer nach 
erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag 
zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Ist der Mangel 
nicht erheblich oder ist die Ware bereits verarbeitet oder 
umgestaltet, steht ihm nur das Minderungsrecht zu. 

3) Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung 
übernehmen wir nur, soweit sie im Einzelfall, insbesondere 
im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind, 
keinesfalls aber über 150% des Warenwertes. 
Ausgeschlossen sind Kosten im Zusammenhang mit dem 
Ein- und Ausbau der mangelhaften Sache. Aufwendungen, 
die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an einen 
anderen Ort als den vereinbarten Erfüllungsort verbracht 
worden ist, übernehmen wir nicht. 

4) Gibt der Käufer uns nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von 
dem Mangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf 
Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht 
unverzüglich zu Prüfzwecken zur Verfügung, entfallen alle 
Rechte wegen des Sachmangels. 

 
§ 9 Verjährung 
 

1) Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher 
Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, 
Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter 
Handlung haften wir - auch für unsere leitenden Angestellten 
und sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des 
Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den 
bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen 
Schaden. Im Übrigen ist unsere Haftung, auch für Mangel- 
und Mangelfolgeschäden, ausgeschlossen. 
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2) Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß 

gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung 
des Vertragszwecks gefährdet wird, bei schuldhaft 
herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der 
Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir die 
Garantie für die Beschaffenheit für die verkaufte Sache 
übernommen haben, sowie in Fällen zwingender Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Regeln über die 
Beweislast bleiben hiervon unberührt.  

 
 
3) Soweit nicht anders vereinbart, verjähren vertragliche 

Ansprüche, die dem Käufer gegen uns aus Anlass und im 
Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein 
Jahr nach Ablieferung der Ware. Davon unberührt bleiben 
unsere Haftung aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen 
Pflichtverletzungen, schuldhaft herbeigeführten Schäden des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie die 
Verjährung von Rückgriffsansprüchen.  

 
§ 10 Eigentumsvorbehalt 
 

1) Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum 
(Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, 
insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung zustehen 
(Saldovorbehalt). Dies gilt auch für künftig entstehende und 
bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, und 
auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete 
Forderungen geleistet werden. Dieser Saldovorbehalt erlischt 
endgültig mit dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung 
noch offenen und von diesem Saldovorbehalt erfassten 
Forderungen. 

2) Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns 
als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu 
verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als 
Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1. Bei Verarbeitung, 
Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit 
anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum 
anteilig an der neuen Sache zu im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert 
der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum 
durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der 
Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden 
Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im 
Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und 
verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere 
Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der 
Nr. 1. 

3) Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen 
und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, 
dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. Nr. 4 
bis 6 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die 
Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 

4) Die Forderung aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware wird zusammen mit sämtlichen Sicherheiten, 
die der Käufer für die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns 
abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung 
wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom 
Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften 
Waren veräußert, so wird uns die Forderung aus der 
Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verkauften 
Waren abgetreten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen 
wir Miteigentumsanteile gem. Nr. 2 haben, wird uns ein 
unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten. 

5) Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der 
Weiterveräußerung einzuziehen. Diese 
Einziehungsermächtigung erlischt im Falle unseres 
Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, 
Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens. Von unserem Widerrufrecht 
werden wir nur dann Gebrauch machen, wenn nach 
Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser 
Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Verträgen 
mit dem Käufer durch dessen mangelnde Leistungsfähigkeit 
gefährdet wird. Auf unser Verlangen ist der Käufer 
verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns 
zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen 
Unterlagen zu geben.  

 
 
 
 

 
 
 
6) Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigungen durch 

Dritte hat uns der Käufer unverzüglich zu unterrichten. Der 
Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs 
oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet 
werden müssen, soweit nicht von Dritten ersetzt werden. 

 
 
7) Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen 

Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, sind wir berechtigt, die 
Vorbehaltsware zurückzunehmen und zu diesem Zweck 
gegebenenfalls den Betrieb des Käufers zu betreten. Gleiches 
gilt, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, 
dass unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen 
Verträgen mit dem Käufer durch dessen mangelnde 
Leistungsfähigkeit gefährdet wird. Die Rücknahme ist kein 
Rücktritt vom Vertrag. Vorschriften der Insolvenzordnung 
bleiben unberührt. 

 
8) Übersteigt der Rechnungswert der bestehenden Sicherheiten 

die gesicherten Forderungen einschließlich 
Nebenforderungen (Zinsen; Kosten o.ä.) insgesamt um mehr 
als 20 v.H. sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur 
Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 

 
 

§ 11 Formen, Werkzeuge und Vorrichtungen 
 

1) Soweit nicht anders vereinbart, trägt der Besteller die Kosten 
der Erstellung von Formen, Werkzeugen und Vorrichtungen. 
Erst mit voller Bezahlung werden diese Eigentum des 
Bestellers. Die Übergabe der Formen, Werkzeuge und 
Vorrichtungen an den Besteller wird hierbei durch unsere 
Aufbewahrungspflicht ersetzt. Unabhängig von dem 
gesetzlichen Herausgabeanspruch des Bestellers und von der 
Lebensdauer der Formen, Werkzeuge und Vorrichtungen 
sind wir bis zur Abnahme einer zu vereinbarenden 
Mindeststückzahl und/oder bis zum Ablauf eines bestimmten 
Zeitraumes zum ausschließlichen Besitz der Formen, 
Werkzeuge und Vorrichtungen berechtigt. Bestellereigene 
Formen, Werkzeuge und Vorrichtungen werden als 
Fremdeigentum des Bestellers von uns gekennzeichnet und 
auf Verlangen des Bestellers von uns versichert. Für den Fall 
der Herausgabe der Formen, Werkzeuge und Vorrichtungen 
und damit verbundenem Know-How-Transfer haben wir 
einen Anspruch auf einen angemessenen finanziellen 
Ausgleich.  

2) Stellt der Besteller uns eigene Formen, Werkzeuge und 
Vorrichtungen leihweise zur Verfügung, beschränkt sich 
unsere Haftung bezüglich Aufbewahrung und Pflege auf die 
Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten. Kosten für 
Wartung und Versicherung trägt der Besteller. Unsere 
Verpflichtungen erlöschen nach Erledigung des Auftrages 
und entsprechender Aufforderung, wenn der Besteller die 
Formen, Werkzeuge und Vorrichtungen nicht abholt. In 
diesem Fall sind wir berechtigt, die Formen, Werkzeuge und 
Vorrichtungen auf Kosten des Bestellers an diesen 
zurückzugeben. Solange der Besteller seinen vertraglichen 
Verpflichtungen nicht in vollem Umfang nachgekommen ist, 
steht uns in jedem Fall ein Zurückbehaltungsrecht an den 
Formen, Werkzeugen und Vorrichtungen zu. 

 
§ 12 Erfüllungsort  
 

1) Erfüllungsort ist bei fehlender gesonderter Vereinbarung 
unser Geschäftssitz in Stendal. 

2) Gerichtsstand ist ebenfalls Stendal. Wir sind jedoch auch 
berechtigt, den Besteller an einem anderen, nach dem 
deutschen Recht zuständigen Gericht zu verklagen. 

3) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer 
gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen das deutsche Recht, 
insbesondere dasjenige des BGB/HGB. Die Bestimmungen 
des Wiener UN-Übereinkommens vom 11. April 1980 über 
Verträge über den internationalen Warenverkauf finden keine 
Anwendung. 
 
                                                                                              


